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Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die in der Anlage 3 genannten Personen werden als Vertrauensleute in die Schöffenwahlaus-
schüsse der jeweiligen Amtsgerichte gewählt. 
 
 
Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
 
Die Amtszeit der derzeit gewählten Schöffen bei den Amts- und Landgerichten endet am 
31.12.2023. Die Wahl der Schöffen für die Jahre 2024 bis 2028 hat durch einen bei den jeweili-
gen Amtsgerichten zu bildenden Schöffenwahlausschuss zu erfolgen. Diesem Ausschuss gehö-
ren der Richter beim Amtsgericht, der Landrat bzw. dessen Vertretung sowie sieben Vertrau-
enspersonen als Beisitzer an. Für jedes Amtsgericht ist ein Ausschuss zu bilden. Damit sind für 
den Landkreis Ravensburg vier Schöffenwahlausschüsse an den Amtsgerichten Ravensburg, 
Wangen, Bad Waldsee und Leutkirch zu bilden.  
 
Nach der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg und 
des Ministeriums für Soziales und Integration über die Mitwirkung der Gemeinden und Land-
kreise bei der Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 (Ver-
waltungsvorschrift Schöffen vom 08.12.2022, Anlage 1) sind die Vertrauenspersonen für die 
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Schöffenwahlausschüsse bis spätestens 18.08.2023 dem zuständigen Amtsgericht mitzuteilen.  
 
Der Schöffenwahlausschuss wählt aus der Vorschlagsliste für die nächsten fünf Geschäftsjahre 
die erforderliche Zahl der Haupt- und Ersatzschöffen (Nr. 4.6. VwV Schöffen), sowohl für die 
Amtsgerichte, bei denen ein Schöffengericht besteht, als auch für die Strafkammern des Land-
gerichts. 
 
Für die vier Amtsgerichte im Landkreis wählt der Kreistag die Vertrauenspersonen. Das Wahl-
verfahren ist in § 40 Abs.3 Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) geregelt. Nach dieser Vor-
schrift werden die Vertrauenspersonen vom Kreistag mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesen-
den Mitglieder gewählt. Gleichzeitig muss diese Mehrheit mindestens der Hälfte der gesetzli-
chen Mitgliederzahl des Kreistags entsprechen. 
 
Die Vertrauenspersonen müssen Einwohner des jeweiligen Amtsgerichtsbezirks sein und dem 
Amtsgericht unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens und der Anschrift mitgeteilt 
werden. Welche Gemeinden zu den jeweiligen Amtsgerichtsbezirken gehören, ist der Anlage 2 
zu entnehmen. 
 
Nach § 40 Abs. 4 GVG ist der jeweilige Schöffenwahlausschuss bei der Wahl der Schöffen be-
schlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, der Verwaltungsbeamte und drei Vertrau-
enspersonen anwesend sind.  Die Vertrauenspersonen erhalten für ihre Tätigkeit die Ent-
schädigung, die auch die Schöffen für ihren Einsatz in einer Hauptverhandlung bekommen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

Keine finanziellen Auswirkungen 

 
 
Anlagen:  
Anlage 1 zu 0051/2023 - VwV Schöffen vom 08.12.2022 
Anlage 2 zu 0051/2023 - Amtsgerichtsbezirke 
Anlage 3 - Übersicht Vorschläge der Vertrauenspersonen 2024 - 2028 
Anlage 3 (öffentl.) - Übersicht Vorschläge der Vertrauenspersonen 2024 - 2028 
Für Ihre Notizen 
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